
Stand: Juni 2009 

Ruhr-Universität Bochum 
Studierendensekretariat 
D – 44780 Bochum 

1 0 8             
Matrikelnummer 

 

Antrag auf Beurlaubung 
 
 

zum Sommersemester ....................... / Wintersemester ................../…………....... 
 

Name, Vorname 

 
                                                                        E-Mail (für ev. Rückfragen) – bitte nur RUB-E-Mail 

@ r u b . d e  
                                     
Sofern Sie am Lastschriftverfahren teilnehmen, wird Ihnen automatisch der dem Urlaubsgrund 
entsprechende Sozialbeitrag abgebucht. 
Bitte beachten Sie: Zum Sommersemester 2010 wird in der Woche ab dem 15.03.2010 abgebucht. 
 
Nehmen Sie nicht am Lastschriftverfahren teil, zahlen Sie bitte den entsprechenden Sozialbeitrag ca. sechs 
Tage vor Beantragung des Urlaubssemesters ein. Die Höhe des Sozialbeitrages für eine Beurlaubung 
entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle. 
Den Überweisungsträger drucken Sie bitte am Terminal 6 (im Foyer Uni-Verwaltung oder in der UB) aus. 
 
Beurlaubte Studierende erhalten kein Semesterticket! 
 
Grund für die Beurlaubung (bitte ankreuzen) 
 (Stand: Sommersemester 2010) 
Krankheit 2) Euro 14,00    1  

Praktikum Euro 98,00    3  

Auslandaufenthalt Euro 98,00    4  

Einberufung zum Wehr- oder Zivildienst 2) Euro 14,00    5  

Erziehungsurlaub Euro 98,00    6  

Schwangerschaft 2) Euro 14,00    7  

Auslandsstudium 1) 2) Euro 14,00    8  

sonstige Gründe Euro 98,00    9  

1) ein Auslandsstudium wird bestätigt:     
 

     
 

Stempel und Unterschrift der Fakultät      
 
zusätzlich zum Antrag sind vorzulegen: 
 

• Studierendenausweis / Chipkarte (wird nicht vom Studierendensekretariat einbehalten) 
• altes Studienbuch (Studierende, die den neuen Studienordner besitzen, müssen diesen nicht vorlegen) 
• 2) Nachweis gem. § 12 Einschreibungsordnung der Ruhr-Universität Bochum (Attest, Einberufungsbescheid, 

Bestätigung des Auslandsstudiums, usw.) 
 
Hinweis: 
Falls Sie oder Ihre Eltern staatliche Leistungen (z.B. Kindergeld, Beihilfe aus der 
Familienversicherung, etc.) in Anspruch nehmen oder nehmen wollen, kann bei einer Beurlaubung 
vom Studium die Rechtsfolge eintreten, dass diese Leistungen nicht mehr oder nur noch 
eingeschränkt gewährt werden. Bitte erkundigen Sie sich hierzu rechtzeitig vor einer Beurlaubung 
bei den zuständigen Stellen. Eine spätere Rücknahme der Beurlaubung aus Gründen dieser 
Rechtsfolgen kann nicht mehr durchgeführt werden! 
Beurlaubte Studierende erhalten kein Semesterticket!  

Ruhr-Universität Bochum 
der Rektor 
 
 
 
Bochum, den___________________ 

_________________________________________________________________________ 
Beurlaubung vollzogen 
Im Auftrag 

Datum und Unterschrift des Antragstellers  
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